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RATGEßER

Die Bank gibt Auskunft

Mez'ne Matter z'sf sett ttrez /attre«
zzerzettzaef. Sett ez'nem /a/zr z'sf sz'e

ZI/m Brwtter z'/zres e/zemaZ/gezz

Gatte« gezogen, zzac/zttem ttz'eser

seine Eraw zzerZoren /zatte. Sz'e

«zac/tt z'/zra dezz E/aizs/zaZf, und er
ZzesorgZ den Garte«. Dz'e dez'den

Zeoznmen se/zr guZ aus «zttez'nan-
der und sc/zez'ne« se/zr gZücZeZz'cZz

zu sez'n. ZVeizZz'c/z /zaZ nzez'n OnZeeZ

sz'e ge/ragZ, oZz sze z'Zzn /zez'ruZen

zeoZZe. Mez'ne MuZZer ZzuZ znz'r das

gesZern erö/^neZ. Sz'e zzzöc/zfe zzzz's-

sen, zeas z'c/z dazu znez'ne. WeZcZze

/z'nanzz'eZZen und rec/zZZz'c/zen

Auszaz'rZzungen ZzaZ ez'ne Hez'raZ?

Was soZZ z'c/z z'/zr raZen?

Das ist eine sehr emotionale
Frage, für die ich eigentlich nicht
zuständig bin. Wer das Konkubi-
nat aus ethischen oder religiösen
Gründen ablehnt, muss wohl für
eine Wohngemeinschaft älterer
Leute ein gewisses Verständnis
aufbringen - schon wegen der
sonst drohenden Einsamkeit.

Aus rein wirtschaftlicher
Sicht stehen meines Erachtens

vier Aspekte im Vordergrund:
Wohnkosten, AHV, Steuern so-
wie Ehe- und Erbrecht.

Wohnkosten: Unbeküm-
mert, ob man Mieter oder Haus-
besitzer ist, reduzieren sich die

Wohnkosten pro Kopf, je mehr
Personen in der Wohnung leben.

AHV: Als verwitwete Perso-

nen beziehen beide je eine einfa-
che Altersrente, basierend auf
dem zusammengezählten, an-
rechenbaren durchschnittlichen
Jahreseinkommen beider Ehegat-
ten. Nach der Heirat erhalten die
beiden zusammen eine Ehepaar-
rente, die dem Eineinhalbfachen
der einfachen Altersrente ent-
spricht.

Steuern: Solange die beiden
nicht verheiratet sind, ist jeder
Partner separat für sein Ein-
kommen und Vermögen steu-

erpflichtig. Nach der Heirat sind
die Steuern auf dem zusammen-
gezählten gemeinsamen Einkorn-
men und Vermögen geschuldet.
Dadurch kommen die beiden sehr
wahrscheinlich in eine höhere
Progression.

Ehe- und Erbrecht: Hier
sind zwei Aspekte zu berück-
sichtigen: die güterrechtliche und
die erbrechtliche Teilung.

Die güterrechtliche Teilung
geht der erbrechtlichen voraus.
Ohne anderslautende Vereinba-

rung gilt die Errungenschaftsbe-
teiligung. Dadurch wird beim Ab-
leben eines Ehegatten die wäh-
rend der Ehe erzielte Vermögens-
Vermehrung/-Verminderung hälf-
tig geteilt. Eine Hälfte geht an den
überlebenden Ehegatten, die an-
dere Hälfte kommt in die Erb-

masse. Durch einen Ehevertrag
können die beiden die Gütertren-

nung vereinbaren. Die güterrecht-
liehe Auseinandersetzung fällt
dann dahin.

In der erbrechtlichen Aus-
einandersetzung hat der überle-
bende Ehepartner einen gesetz-
liehen Anspruch von 50 Prozent
oder einen Pflichtteil von 25 Pro-
zent, der nicht unterschrit-ten
werden darf. Dadurch werden die

Anteile der Nachkommen ent-
sprechend geschmälert. Beim Ab-
leben des zweiten Ehegatten geht
diese Masse in dessen Erbschaft
und kommt seinen Nachkommen
zugute. Die Kinder des erstver-
storbenen Ehegatten haben dann
das Nachsehen. Diese heikle
Situation könnte den Familien-
frieden ernsthaft strapazieren.
Durch einen gegenseitigen Erb-
verzieht zwischen den Ehegatten
kann diese Situation vermieden
werden. Jeder Ehegatte hat dann
immer noch die Freiheit, seinen
Partner durch ein Legat für die ge-
meinsamen Jahre zu belohnen.
Aus rein wirtschaftlichen Überle-

gungen dürfte das Konkubinat in
den meisten Fällen die günstigere
Lösung sein. Aber eben, bei Liebe
und Ehe stehen andere Werte im
Vordergrund. Da trete ich gerne
und freiwillig ins zweite Glied
zurück. Falls Ihre Mutter die Hei-
rat wählt, empfehle ich den bei-
den Brautleuten die Güter-

trennung und den gegenseitigen
Erbverzicht - dem Frieden zu-
liebe.

Dr. Em// Gzaa/ter

Konkubinat oder
Heirat?
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